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Nr. 5 Verordnung: Friedhofgebührenordnung

Verordnung

des Gemeinderats der Gemeinde Gschwandt betreffend die Gebühren für den Kommunalen 
Friedhof (Friedhofgebührenordnung)

Gemäß § 17 Abs. 3 Z. 4 Finanzausgleichsgesetz 2024, BGBl I Nr. 168/2023 i.d.g.F., wird verordnet:

§ 1 
Gegenstand

Für die Nutzung der Einrichtungen des kommunalen Friedhofes der Gemeinde Gschwandt werden nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen Gebühren eingehoben.

§ 2
Grabplatzgebühr, Urnenplatzgebühr, Friedhofgebühr, Benützung der Leichenhalle 

für Begräbnis im Ort, Friedhof-Sonderentgelt

a) Grabplatzgebühr:
Für die Verleihung bzw. Überlassung des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte wird eine Grabplatzgebühr 
eingehoben. Bei jeder Beisetzung einer Leiche bzw. Urne ist die Grabplatzgebühr für 10 Jahre im Vorhinein 
zu entrichten. Bei Belegung eines bestehenden Grabes (Tiefgrab) ist bei der zweiten Beerdigung lediglich 
eine Nachzahlung auf die Differenzjahre bis zum zehnten Jahr ab der zweiten Beerdigung aufzuzahlen.
Bei Ablauf oder Verfall einer Grabstätte entsteht den Angehörigen kein Anspruch auf Ersatz von 
Aufwendungen oder Rückerstattung von Gebühren.

Die Nutzungsgebühren betragen für je zehn Jahre für:
1. Grab einfach € 178,00
2. Doppelgrab € 277,20
3. Gruft € 668,90
4. Kindergrab € 91,00
5. Erdurnengrab € 178,00

b) Urnenplatzgebühr:
Die Nutzungsgebühren betragen für je zehn Jahre:
Nische für 2 Urnen € 706,30
Nische für 3 Urnen € 994,20

Zuzüglich zur Urnenplatzgebühr sind die der Gemeinde entstandenen Kosten für die Steinmetzarbeiten 
(Grabplatte, Grableuchte) und die Kosten für die Beschriftung der Steinplatte vom Nutzungsberechtigten 
zu tragen.
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Bei Entrichtung der vorgesehenen Gebühr und Kostenersatzes ist auch eine Reservierung einer 
Urnennische, bei späterer Belegung, möglich. 

c) Friedhofgebühr:
Die Friedhofgebühr beträgt jährlich je Grabstätte € 24,00, unabhängig von der Art und Größe der 
Grabstätte.

d) Benützung der Leichenhalle für Begräbnis im Ort: € 79,60

e) Friedhof-Sonderentgelt:
Liegegebühr in der Kühlanlage € 47,50
(für Gastleichen) 

§ 3
Nachlösegebühr

Nach einem Zeitablauf von 10 Jahren kann das Nutzungsrecht um weitere 5 Jahre verlängert werden. Für 
die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte ist die jeweilige Grabplatzgebühr neu zu 
entrichten und beträgt diese die Hälfte des Betrages nach § 2 Abs. a) und 30 v. H. des Betrages nach § 2 
Abs. b).

§ 4
Entstehung der Gebührenschuld und Fälligkeit

1. Die Gebührenschuld entsteht:
a) bei der Grabplatz- und der Urnenplatzgebühr mit der Verleihung bzw. Überlassung des 

Benutzungsrechtes an einer Grabstätte;
b) bei der Erneuerungsgebühr zum Zeitpunkt der Erneuerung des Benutzungsrechtes;
c) bei der Friedhofgebühr mit dem Zeitpunkt der Überlassung bzw. Erneuerung eines 

Benutzungsrechtes;
d) bei der Benützungsgebühr für die Leichenhalle und bei der Liegegebühr in der Kühlanlage, jeweils 

zum Zeitpunkt der Benützung.

2. Die Gebühren werden innerhalb eines Monates nach Entstehen der Gebührenschuld fällig.

§ 5
Gebührenschuldner

a) Zur Entrichtung der Grabplatz-Nachlöse-Gebühr und Friedhofgebühr ist derjenige verpflichtet, dessen 
Ansuchen um Verleihung (Nachlösung, Verlängerung) des Benutzungsrechtes an einer Grabstätte 
bewilligt wird.

b) Wenn der Nutzungsberechtigte bestattet wird, hat derjenige die Gebühren zu leisten, der für die 
Bestattung Sorge zu tragen hat.

§ 6 
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Friedhofgebührenordnung, beschlossen in der Sitzung 

des Gemeinderates vom 12. Dezember 2024, außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Friedrich Steindl
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